
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 11. November 2008 

 

 Nr. 2008/1970  

Verordnung über die Berufsbildung (VBB) 

  

1. Erwägungen 

Der Kantonsrat hat am 3. September 2008 das Gesetz über die Berufsbildung (GBB) beschlossen, 

welches in Ausführung und Ergänzung des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Be-

rufsbildung (BBG)1) die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbildung, die berufliche und die 

allgemeine Weiterbildung, die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, die interkantonale Zusam-

menarbeit sowie die Zusammenarbeit mit den Organisationen der Arbeitswelt regelt.  

Die  vorliegende Verordnung regelt den Vollzug des GBB. Die Verordnung folgt der Gliederung des 

Gesetzes und erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen. Sie soll gleichzeitig mit dem GBB 

am 1. Januar 2009 in Kraft treten. 

2. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen der Vorlage 

Zu § 1: 

Das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen wird mit dem Vollzug beauftragt, soweit nicht 

ausdrücklich eine andere Instanz dafür bezeichnet wird. 

Zu § 2:  

Die Angebote zur Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (Brückenangebote) für die Schulab-

gänger und Schulabgängerinnen mit individuellen Bildungsdefiziten werden mit ihrer Zielsetzung aufge-

führt: Vorlehren, Integrationskurse, Berufsvorbereitungskurse. Das Departement für Bildung und Kultur 

kann die Einzelheiten regeln.  

Zu § 3:  

Vollzeitschulen, Lehrwerkstätten und Lehrateliers im Sinne von § 7 GBB sind die Schule für Mode 

und Gestalten am Berufsbildungszentrum (BBZ) Olten und die Lehrwerkstätte des Zeitzentrums am 

BBZ Solothurn-Grenchen.  

Zu § 4: 

 ________________  
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Nach § 8 GBB kann der Regierungsrat eine Anlehre einführen. Hier wird die Zielsetzung und der 

Vollzug von Anlehren umschrieben.  



3 

Zu den §§ 5-9: 

Hier werden die Zulassung zur beruflichen Grundbildung und deren Beginn und Dauer geregelt, 

ebenso die Erteilung und der Entzug der Bildungsbewilligung (Lehrbetriebe). § 5 Absatz 2 nimmt 

Bezug auf die Verordnung 5 vom 28. September 2007 zum Arbeitsgesetz (Jugendarbeitsschutzver-

ordnung, ArGV5)1), die am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist. 

Zu § 10: 

 

Gemäss § 12 Absatz 2 GBB unterstützt der Kanton den Aufbau von Lehrbetriebsverbunden. Dies 

erfolgt insbesondere durch Information und durch Beratung der Lehrbetriebe. Finanzielle Beiträge kön-

nen an den Aufbau von Grossverbunden gewährt werden, nicht jedoch für die Zusammenarbeit ein-

zelner Betriebe im Sinne von Ergänzungsausbildungen oder Kleinverbunden (im Sinne der entspre-

chenden Empfehlungen der Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz SBBK). 

Zu den §§ 11-15: 

Die von der Bundesgesetzgebung vorgegebenen und mit § 13 GBB dem Amt übertragenen Aufgaben 

zur Aufsicht und zur Qualitätsförderung werden hier ausgeführt, ebenso die Handhabung der Lehrver-

träge. § 12 regelt, dass die Aufsichtsaufgaben vom Regierungsrat auch auf andere Verwaltungsein-

heiten bzw. Ämter übertragen werden können, was namentlich in der Land- und Forstwirtschaft vor-

gesehen ist (Landwirtschaftliches Bildungszentrum Wallierhof für den Beruf Landwirt/Landwirtin). 

Zu den §§ 16-25: 

Nach § 17 Absatz 2 GBB werden die Berufsfachschulen zu Berufsbildungszentren zusammengefasst. 

Mit den §§ 16-25 werden Gliederung und Organisation der Berufsbildungszentren geregelt.  

§ 16 entspricht der heute bestehenden Gliederung der Berufsbildungszentren (BBZ Solothurn-

Grenchen, BBZ Olten, Bildungszentrum Gesundheit und Soziales BZ-GS). Neu wird hier der Begriff 

Leistungsbereiche für die einzelnen Schulen eingeführt.  

Laut § 17 kann der Regierungsrat Berufsfachschulunterricht an Dritte übertragen. Heute erfolgt dies 

im Fall des Berufs Landwirt/Landwirtin (Bildungszentrum Wallierhof) und für fachkundliche Elemente 

des Berufs Medizinische Praxisangestellte (Bildungszentrum Feusi). 

Auch die §§ 18-25 entsprechen der heutigen Ordnung betreffend Zuständigkeiten, Verantwortung und 

Mitwirkung. 

Zu den §§ 26-31: 

Diese Bestimmungen ergänzen das Gesetz betreffend den Unterricht an den Berufsfachschulen. Auch 

dies entspricht der heutigen Praxis. Die in § 11 GBB festgelegte individuelle Begleitung, wenn bei 

Lernenden der zweijährigen Grundbildung (Attestlehren) der Bildungserfolg in Frage gestellt ist, ist 

an den Solothurner Berufsfachschulen bereits seit längerem etabliert (§ 31).  

 ________________  
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Zu den §§ 32-33: 

Die überbetrieblichen Kurse sind das dritte Element der beruflichen Grundbildung, neben dem Unter-

richt an der Berufsfachschule und der praktischen Arbeit im Lehrbetrieb. Gemäss der Bundesgesetz-

gebung haben die Kantone zusammen mit den Organisationen der Arbeitswelt für ein ausreichendes 

Angebot zu sorgen. Hier werden die Aufgaben des Kantons, des Amtes und der Berufsfachschulen 

definiert. 

Zu § 34: 

Die kantonalen BBZ bzw. deren Weiterbildungszentren sollen nachfragegerechte Angebote der berufli-

chen und der allgemeinen Weiterbildung führen. Diese Angebote haben sich nach den Vorgaben des 

Leistungsauftrages (an die BBZ) und den Bedürfnissen des Marktes zu richten und sind grundsätz-

lich kostendeckend zu führen. 

Zu den §§ 35-38: 

Hier werden ausführende Bestimmungen für die Durchführung von Prüfungen und Qualifikationsverfah-

ren ("Lehrabschlussprüfungen") erlassen (§§ 28-34 GBB). 

Zu den §§ 39-45: 

Diese Bestimmungen ergänzen die Vorgaben des GBB zur Qualifikation der Berufsbildungsverantwort-

lichen in den Lehrbetrieben, den überbetrieblichen Kursen und den Berufsfachschulen (§§ 35-40 

GBB). 

Zu den §§ 46-48: 

Hier werden die Aufgaben und die Organisation der kantonalen Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-

ratung umschrieben. Die Bestimmungen betr. Kostenpflicht entsprechen der aktuellen Regelung. 

Zu den §§ 49-52: 

Hier werden die gesetzlichen Regelungen über die Kommissionen (§§ 46-49 GBB) ausgeführt. 

Neben der Prüfungskommission der Berufsbildung zur Aufsicht über die Qualifikationsverfahren 

("Lehrabschlussprüfungen") wird je Berufsbildungszentrum eine Schulkommission bestellt. Wird am 

Berufsbildungszentrum eine höhere Fachschule geführt, soll dafür eine Expertenkommission zur Auf-

sicht über die Prüfungen eingesetzt werden. Die bisherige Beschwerdekommission in Sachen der Be-

rufsbildung wird als Beschwerdekommission der Berufsbildung weitergeführt.  

Zu den §§ 53-62: 

Diese Bestimmungen ergänzen die §§ 50-59 GBB. Insbesondere regeln sie die Verwendung der 

Pauschalbeiträge des Bundes an die Kosten der Berufsbildung (Art. 53 BBG). Diese Pauschalbei-

träge hat der Kanton in dem Mass an Dritte weiterzuleiten, in dem ihnen Aufgaben übertragen wer-

den (Art. 52 Abs. 2 BBG). Gemäss Artikel 59 Absatz 2 BBG gilt als Richtgrösse für die Kos-

tenbeteiligung des Bundes ein Viertel der Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Berufsbildung 

nach dem Bundesgesetz. Davon entrichtet der Bund 10 % als Beitrag an Projekte und Leistungen, 
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der Rest in Form von Pauschalbeiträgen. Die in den §§ 53-59 genannten Ansätze für die Verwen-

dung der Pauschalbeiträge des Bundes orientieren sich an dieser Vorgabe.   

Mit RRB Nr. 2008/73 vom 22. Januar 2008 wurde die Verwendung der Pauschalbeiträge des 

Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie für das Jahr 2008 geregelt. Darin wurde die Ein-

richtung eines separaten Kostenträgers angeordnet, um die Subventionsströme transparent abzubilden. 

Festgelegt wurde zudem, dass die nach der Verteilung aller Pauschalbeiträge des Bundes verblei-

benden restlichen Beträge (als für die Berufsbildung zweckgebundene Mittel) für bevorstehende In-

vestitionen zurückzustellen sind. Diese Praxis soll weitergeführt werden (§ 62). 

Die künftige Entwicklung der Höhe der Pauschalbeiträge des Bundes ist nur unsicher prognostizierbar 

und auf der Aufwandseite können insbesondere die anteiligen Beiträge an Investitionsprojekte (Neu-

bau, Erweiterung, Umbau kantonseigener Bauten, Investitionsvorhaben Dritter) stark variieren. Beiträge 

an Investitionsvorhaben Dritter (v.a. Kurszentren für überbetriebliche Kurse) sind ausserdem nur be-

dingt planbar. Wenn mehrere grössere Investitionsprojekte innert kürzerer Zeit anfallen, können die 

dazu zurückgestellten Bundesbeiträge allenfalls nicht ausreichen, um den vorgesehenen Beitrag zu 

leisten. § 53 ermöglicht deshalb, nötigenfalls reduzierte Kostenbeiträge aus den Bundespauschalen für 

Neu- und Umbauten sowie nutzungsbedingte Anpassungen an kantonalen Bauten einzusetzen. Zudem 

sieht § 60 vor, dass für die Beiträge an Investitionen Dritter sowohl Mittel aus den Bundespau-

schalen als auch allgemeine Mittel eingesetzt werden können. 

Zu den §§ 63 und 64: 

Mit § 63 wird die Verordnung über die Berufsmaturität vom 7. Juli 20011) insbesondere den neuen 

Führungsorganen angepasst. Die neue Prüfungskommission der Berufsbildung nimmt damit anstelle 

der bisherigen Berufsmaturitätskommission die Aufsicht über die Prüfungen wahr. Diese Verordnung 

wird nach der demnächst zu erwartenden Revision der eidgenössischen Berufsmaturitätsverordnung zu 

überarbeiten bzw. neu zu fassen sein. Die in § 64 aufgeführten Verordnungen werden mit Inkraft-

treten des GBB und der VBB obsolet und sind aufzuheben. 

3. Beschluss  

Siehe nächste Seite. 

 ________________  

1) BGS 416.113. 
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Verordnung über die Berufsbildung (VBB)  

RRB Nr. 2008/1970 vom 11. November 2008 

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn 

gestützt auf § 43 Buchstabe a des Gesetzes über die Berufsbildung vom 3. September 20081)  

 

beschliesst: 

1. Allgemeines 

§ 1. Zweck  
1 Diese Verordnung regelt den Vollzug des Gesetzes über die Berufsbildung vom 3. September 

2008 (GBB)2). 
2 Der Vollzug obliegt dem Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (nachfolgend Amt), so-

fern nicht ausdrücklich eine andere Instanz als zuständig bezeichnet ist. 

2. Berufliche Grundbildung 

§ 2. Angebote zur Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung (§ 3 GBB) 
1 Zur Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung werden bei Bedarf an den kantonalen Berufsfach-

schulen insbesondere angeboten: 

a) Vorlehren; 

b) Integrationskurse für fremdsprachige Jugendliche; 

c) Berufsvorbereitungskurse. 
2 Ziel der Angebote ist es, Lernende mit schulischen oder sozialen Schwächen und Lernende, die 

nach der obligatorischen Schulzeit keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, auf die Berufsbildung 

vorzubereiten. Gefördert werden Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen. Zudem werden die Ju-

gendlichen bei der Berufswahl begleitet und bei der Lehrstellensuche oder der Vorbereitung unter-

stützt. 
3 Die Angebote dauern ein Schuljahr. Sie können nur in begründeten Ausnahmefällen wiederholt be-

sucht werden. 
4 Der Kanton kann Angebote Dritter durch Beratung und Beiträge unterstützen. 
5 Das Departement regelt die Einzelheiten. 

§ 3. Lehrwerkstätten und Lehrateliers (§ 7 GBB) 
1 Das Zeitzentrum Uhrmacherschule Grenchen, als Teil des Berufsbildungszentrums BBZ Solothurn-

Grenchen, führt eine Lehrwerkstätte.  
2 Die Schule für Mode und Gestalten wird im Sinne eines Lehrateliers geführt. Sie ist dem Berufs-

bildungszentrum BBZ Olten eingegliedert. 

 _______________  

1) BGS 416.111. 
2) BGS 416.111. 
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3 Die in der Lehrwerkstätte und im Lehratelier Lernenden haben keinen Lohnanspruch. 
4 Dienstleistungserträge der Lehrwerkstätten und Lehrateliers werden für schulische Zwecke verwendet. 

Das Amt regelt die Einzelheiten. 
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§ 4. Anlehre (§ 8 GBB) 
1 Der Regierungsrat bestimmt, in welchen Berufsfeldern eine Anlehre mit kantonalem Ausweis möglich 

ist. 
2 Mit der Anlehre erhalten schulisch oder berufspraktisch schwächere Lernende, die eine berufliche 

Grundbildung mit eidgenössisch anerkanntem Berufsattest oder Fähigkeitszeugnis voraussichtlich nicht 

bestehen können, eine vorwiegend praxisorientierte Ausbildung. 
3 Der Arbeitgeber reicht dem Amt den Anlehrvertrag zur Genehmigung ein. Der Vertrag muss die 

Dauer der Anlehre, die Berufsbezeichnung, das Berufsfeld und das besondere Ausbildungsprogramm 

des Anlehrbetriebes enthalten.  
4 Das Departement erlässt die Lehrpläne des beruflichen Unterrichts. 

§ 5. Zulassung zur beruflichen Grundbildung  
1 Zur Berufslehre wird zugelassen, wer die allgemeine Schulpflicht erfüllt hat, mindestens 15 Jahre 

alt ist und die Anforderungen an den gewählten Beruf erfüllt.  
2 Über Ausnahmen entscheidet das Amt nach Massgabe der arbeitsrechtlichen Bestimmungen.    

§ 6. Beginn der beruflichen Grundbildung (§ 9 GBB) 
1 Die Lehre beginnt frühestens am 15. Juli und spätestens bei Unterrichtsaufnahme der Berufsfach-

schulen im Kanton Solothurn. 
2 Über Ausnahmen entscheidet das Amt nach Anhören der zu besuchenden Schulen. 

§ 7. Erteilen der Bildungsbewilligung (§ 14 GBB) 
1 Lehrbetriebe haben vor dem erstmaligen Abschluss von Lehrverträgen beim Amt um eine Bildungs-

bewilligung nachzusuchen. 
2 Die zulässige Anzahl der Lehrverhältnisse eines Betriebes richtet sich nach der entsprechenden 

Bildungsverordnung. 

§ 8. Verweigerung und Entzug der Bildungsbewilligung (§ 14 GBB) 
1 Das Amt kann die Bildungsbewilligung verweigern oder entziehen, wenn die Bildung in beruflicher 

Praxis ungenügend ist oder wenn die Berufsbildner und Berufsbildnerinnen nicht über die notwendigen 

fachlichen und persönlichen Eigenschaften verfügen, betriebliche oder andere gesetzliche Vorausset-

zungen nicht erfüllen oder ihre Pflichten verletzen. 
2 Wird die Bildungsbewilligung entzogen, haben die Parteien den Lehrvertrag unverzüglich aufzulösen.  
3 Will die lernende Person die Ausbildung weiterführen, ist das Amt bei der Suche nach einem 

neuen Lehrbetrieb behilflich. 

§ 9. Verkürzung oder Verlängerung der beruflichen Grundbildung (§ 10 GBB) 

Das Amt entscheidet über eine individuelle Verkürzung oder Verlängerung der Dauer der beruflichen 

Grundbildung gemäss den Vorgaben der massgebenden Bildungsverordnung, den Empfehlungen der 

Schweizerischen Berufsbildungsämterkonferenz und nach Anhören der Lehrvertragsparteien und der 

zuständigen Berufsfachschule. 

§ 10. Aufbau von Lehrbetriebsverbunden (§ 12 GBB) 
1 Das Amt unterstützt den Aufbau von Lehrbetriebsverbunden mit Information und Beratung. 
2 Für den Aufbau von Grossverbunden können Beiträge gewährt werden. 

§ 11. Allgemeine Aufsicht (§ 13 GBB) 
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1 Die Aufsicht, Beratung und Vermittlung durch das Amt erstreckt sich auf alle Lehr-, Vorlehr-  

und Anlehrverhältnisse, die vom Amt zu genehmigen sind. 
2 Den zuständigen Personen des Amtes ist freier Zutritt zum Lehrbetrieb und Einsicht in alle Akten 

zu gewähren, soweit sie im Zusammenhang mit dem Lehrverhältnis stehen. 
3 Die Lehraufsicht wird namentlich wahrgenommen durch 

a) Betriebsbesuche der Berufsinspektoren und Berufsinspektorinnen;  

b) die Anordnung von Zwischenqualifizierungen; 

c) die Auswertung von Evaluationen in der beruflichen Praxis, in den Berufsfachschulen und den 

überbetrieblichen Kursen; 

d) die Auswertung der Ergebnisse der Qualifikationsverfahren. 

§ 12. Übertragung von allgemeinen Aufsichtsaufgaben (§ 13 GBB) 

Der Regierungsrat kann Aufsichts-, Beratungs- und Vermittlungsaufgaben, insbesondere auf dem 

Gebiet der Land- und Forstwirtschaft, anderen Verwaltungseinheiten übertragen. 

§ 13. Qualitätssichernde Massnahmen  
1 Die Qualitätssicherung und -entwicklung in der Berufsbildung richtet sich nach den Vorgaben des 

Bundes. 
2 Das Amt kann einen Lehrbetrieb, dessen Bildungsangebot mangelhaft ist, zum Einsatz qualitätssi-

chernder Instrumente verpflichten oder selber qualitätssichernde Massnahmen treffen. Die entstehenden 

Kosten können dem Lehrbetrieb auferlegt werden. 
3 Ist der Erfolg der beruflichen Grundbildung wegen mangelhafter schulischer Leistungen der oder 

des Lernenden in Frage gestellt, treffen der Lehrbetrieb und die Berufsfachschule die notwendigen 

Massnahmen. Das Amt kann beigezogen werden. 

§ 14. Lehrvertrag (§§ 15 und 16 GBB) 
1 Der Lehrvertrag ist mit dem amtlichen Formular abzuschliessen und in der Regel bis Ende Mai, 

spätestens jedoch vor Beginn des Schuljahres, zur Genehmigung  einzureichen. 
2 Jede Änderung des Lehrvertrages während dessen Laufzeit ist dem Amt schriftlich zu melden und 

bedarf dessen Genehmigung. 
3 Melde- und genehmigungspflichtig ist auch die Übertragung der Verantwortung für die Ausbildung 

auf eine andere als die in der Bildungsbewilligung bezeichnete Person. 

§ 15. Ferien (§§ 15 und 20 GBB) 
1 Die Lernenden haben ihre Ferien im Betrieb während den Ferien der Berufsfachschule zu bezie-

hen.  
2 Die Schulleitung kann in Absprache mit dem Lehrbetrieb Ausnahmen bewilligen, sofern wichtige 

Gründe vorliegen. 

3. Berufsbildungszentren 

§ 16. Berufsfachschulen, Berufsbildungszentren (§ 17 GBB) 
1 Die Aufgaben der Berufsfachschulen richten sich nach den Vorschriften des Bundes über die Be-

rufsbildung. 
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2 Die Berufsfachschulen einschliesslich der höheren Fachschulen und der Weiterbildungseinheiten wer-

den zu Berufsbildungszentren zusammengefasst. 
3 Dem Berufsbildungszentrum BBZ Solothurn-Grenchen mit Standorten in Solothurn und Grenchen 

gehören folgende Leistungsbereiche an: 

a) die Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Solothurn; 

b) die Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Grenchen; 

c) die Kaufmännische Berufsfachschule Solothurn-Grenchen; 

d) das Zeitzentrum (Uhrmacherschule) Grenchen; 

e) das Erwachsenenbildungszentrum Solothurn-Grenchen; 

f) die Höhere Fachschule für Technik Grenchen. 
4 Dem Berufsbildungszentrum BBZ Olten mit Standort in Olten gehören folgende Leistungsbereiche 

an:  

a) die Gewerblich-Industrielle Berufsfachschule Olten; 

b) die Kaufmännische Berufsfachschule Olten; 

c) das Erwachsenenbildungszentrum Olten. 
5 Dem Bildungszentrum Gesundheit und Soziales BZ-GS mit Standorten in Olten und Solothurn ge-

hören folgende Leistungsbereiche an: 

a) die Berufsfachschule für Gesundheits- und Sozialberufe; 

b) die Höhere Fachschule für Gesundheits- und Sozialberufe; 

c) das Weiterbildungszentrum Gesundheit und Soziales. 

§ 17. Übertragung von Berufsfachschulunterricht an Dritte (§ 17 GBB) 

Der Regierungsrat kann Berufsfachschulunterricht mittels Leistungsvereinbarung an Dritte übertragen. 

§ 18. Zuweisung der Berufe (§§ 17 und 19 GBB) 
1 Das Amt ordnet den Berufsfachschulunterricht in einem Berufsfeld in der Regel einem Berufsbil-

dungszentrum zu. 
2 Der Berufsfachschulunterricht der kaufmännischen Berufe wird am BBZ Solothurn-Grenchen und am 

BBZ Olten geführt, soweit hinreichende Klassenbestände erreicht werden. 
3 Das Amt bestimmt, an welchem Berufsbildungszentrum die Lernenden eines Berufes den Berufs-

fachschulunterricht sowie den Berufsmaturitätsunterricht erhalten. 
4 Das Amt trifft mit anderen Kantonen Vereinbarungen über die Zuweisung an ausserkantonale Be-

rufsfachschulen oder die Bildung von interkantonalen Klassen an einer Berufsfachschule im Kanton 

Solothurn. 

§ 19. Leitende Organe der Berufsbildungszentren (GBB § 17) 

Leitende Organe in einem Berufsbildungszentrum (BBZ) sind: 

a) die Direktion; 

b) die BBZ-Leitung; 

c) die Leitungen der Leistungsbereiche und der Dienste. 

§ 20. Direktion 

Der Direktor oder die Direktorin (Direktion) 

a) trägt die Gesamtverantwortung für das Berufsbildungszentrum und hat die entsprechenden Ent-

scheidkompetenzen; 



11 

b) ist verantwortlich für die Erfüllung des Leistungsauftrages und die Einhaltung des Globalbudgets 

und trifft entsprechende Entscheide; 

c) führt die  BBZ-Leitung; 

d) vertritt das Berufsbildungszentrum gegen aussen. 

§ 21. BBZ-Leitung 
1 Die BBZ-Leitung ist das operative Führungsorgan des Berufsbildungszentrums. 
2 Sie setzt sich zusammen aus Direktion, Leitungen der Leistungsbereiche und Leitung Dienste. 
3 Der BBZ-Leitung obliegen insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse: 

a) Führung des Berufsbildungszentrums in pädagogischer, personeller, organisatorischer, administrativer 

und finanzieller Hinsicht; 

b) Führung der Ausbildungsgänge gemäss der Gesetzgebung von Bund und Kanton; 

c) Gestaltung der Schulentwicklung; 

d) Anstellung der Lehrpersonen; 

e) Entscheid über die Anstellung des administrativen und technischen Personals; 

f) Zuteilung der dem Berufsbildungszentrum zustehenden finanziellen und personellen Ressourcen; 

g) Einsetzung schulübergreifender Projektgruppen; 

h) weitere vom Departement übertragene Aufgaben. 
4 Die Zuordnung der Führungsaufgaben bedarf der Genehmigung des Departementes. 

§ 22. Leitung der Leistungsbereiche 
1 Leitungen der Leistungsbereiche sind 

a) in den Berufsfachschulen: Rektoren oder Rektorinnen; 

b) in den höheren Fachschulen und den Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungszentren: Schulleiter 

oder Schulleiterinnen. 
2 Die Leitungen der Leistungsbereiche 

a) stellen den Betrieb der Leistungsbereiche, insbesondere die pädagogische Führung, sicher; 

b) sorgen dafür, dass der erteilte Unterricht und die erbrachten Leistungen den kantonalen und eid-

genössischen Anforderungen sowie dem Auftrag der Schulen entsprechen; 

c) nehmen die zugeteilten organisatorisch-administrativen Aufgaben der Leistungsbereiche wahr; 

d) übernehmen zugeordnete bereichsübergreifende Aufgaben; 

e) erteilen auch Unterricht. 

§ 23. Dienste 
1 Die Dienste bestehen aus dem gesamten administrativen und technischen Personal eines Berufsbil-

dungszentrums. 
2 Zu den Aufgaben gehören namentlich die Ressourcenbewirtschaftung sowie der betriebswirtschaftli-

che, administrative und technische Support für das ganze Berufsbildungszentrum. 

§ 24. Lehrer- und Lehrerinnenkonferenzen 
1 Die Lehrer- und Lehrerinnenkonferenz setzt sich aus allen in einem Leistungsbereich unterrichten-

den Lehrpersonen zusammen. 
2 Sie wird von der zuständigen Leitung des Leistungsbereichs geleitet. 
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3 Bei Bedarf beruft die Direktion eine Gesamtkonferenz aller Lehrpersonen des Berufsbildungszentrums 

ein. 
4 Die Lehrer- und Lehrerinnenkonferenzen können zu Fragen der Pädagogik sowie der Schul-

entwicklung und Schulführung Stellung nehmen und Anträge stellen. 

§ 25. BBZ-Konferenz 
1 Zur übergeordneten Führung und Koordination der Berufsbildungszentren wird eine BBZ-Konferenz 

eingesetzt. 
2 Sie setzt sich zusammen aus den Direktionen der Berufsbildungszentren und dem Amt; dieses lei-

tet die Konferenz. 
3 Sie beschliesst über schulübergreifende Fragen, koordiniert und pflegt die Verbindungen zu den 

abgebenden und den weiterführenden Schulen und dient dem Departement als beratendes Organ. 

4. Beruflicher Unterricht 

§ 26. Schulbesuch  
1 Das Amt meldet die Lernenden nach der Genehmigung des Lehrvertrages bei der Berufsfachschule 

an. 
2 Die Aufnahme von Lernenden mit ausserkantonalem Lehrbetriebsort an Berufsfachschulen des Kan-

tons Solothurn richtet sich nach den interkantonalen Abkommen. 
3 Können sich die Lehrvertragsparteien über den Besuch von Förderangeboten oder der Berufsmittel-

schule nicht einigen, entscheidet das Amt. 

§ 27. Interkantonale Fachkurse (§§ 17 und 23 GBB) 

Der Kanton nimmt die Aufsicht über die interkantonalen Fachkurse wahr, die auf seinem Gebiet 

durchgeführt werden. 

§ 28. Förderangebote (§ 18 GBB) 
1 Die Organisation der Förderangebote liegt beim zuständigen Berufsbildungszentrum. 
2 Stütz- und Freikurse sind nach Möglichkeit so anzusetzen, dass sie die Arbeitszeit im Betrieb 

nicht beeinträchtigen. Der Umfang der Kurse darf während der Arbeitszeit durchschnittlich einen hal-

ben Tag pro Woche nicht übersteigen. 
3 Freifächer müssen grundsätzlich einen berufsbezogenen oder einen allgemeinbildenden Inhalt haben. 
4 Die Leistungen in den Freifächern werden benotet und im Zeugnis der Berufsfachschule oder in 

einem besonderen Ausweis eingetragen.  

§ 29. Lernende mit besonderen Begabungen (§ 18 GBB) 
1 Die Schule sorgt dafür, dass Lernende mit besonderen schulischen Fähigkeiten oder besonders 

hoher Leistungsbereitschaft entsprechend gefördert werden. 
2 Begabungsförderung ist möglich 

a) im Rahmen des Unterrichts; 

b) durch die Anreicherung der Unterrichtsangebote; 

c) mittels Verkürzung der Lehrzeit durch Vereinbarung unter den Vertragsparteien, welche der Zu-

stimmung des Amtes bedarf. 
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§ 30. Lernende mit schulischen Defiziten (§ 18 GBB) 
1 Die Schule sorgt dafür, dass Lernende mit schulischen Defiziten in einzelnen Fächern über einen 

bestimmten Zeitraum gefördert werden. 
2 Förderung ist möglich 

a) im Rahmen des Unterrichts; 

b) durch Stützkurse; 

c) mittels Verlängerung der Lehrzeit durch Vereinbarung unter den Lehrvertragsparteien, welche der 

Zustimmung des Amtes bedarf. 
3 Das Amt entscheidet bei Uneinigkeit über die Anordnung von Stützkursen.  
4 Der angeordnete Besuch von Stützkursen ist für die Lernenden unentgeltlich. Sie haben die Kosten 

für Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien zu bezahlen. 

§ 31. Individuelle Begleitung (§ 11 GBB) 
1 Die Berufsfachschule richtet nach den Vorgaben des Amtes eine individuelle Begleitung ein. 
2 Die Begleitung umfasst alle Lernorte und auch das Umfeld der Lernenden, soweit es mit der 

Ausbildung zusammenhängt. 

5. Überbetriebliche Kurse 

§ 32. Unterstützung durch den Kanton (§§ 23, 24 und 53 GBB) 
1 Der Kanton unterstützt die Durchführung überbetrieblicher Kurse mittels Beratung, Beiträgen und 

Förderung der Zusammenarbeit beim Kursangebot. 
2 Beiträge werden ausgerichtet, sofern und solange die Angebote den Vorschriften und Qualitätsan-

forderungen genügen und sie dem Bedarf entsprechen. 
3 Die Berufsfachschulen arbeiten eng mit der Kursorganisation zusammen und unterstützen die 

Durchführung der Kurse durch Information und organisatorische Massnahmen. 

§ 33. Kontrollrechte 
1 Das Amt überwacht die Qualität der überbetrieblichen Kurse. Bestehen Zweifel an deren Qualität, 

kann das Amt bei den Lernenden und den Lehrbetrieben Erhebungen durchführen. 
2 Bei Mängeln ergreift das Amt die notwendigen Verbesserungsmassnahmen. Es kann im Bedarfsfall 

die Durchführung überbetrieblicher Kurse anderen Organisationen der Arbeitswelt, Berufsfachschulen 

oder Dritten übertragen. 
3 Dem Amt ist der Zutritt zu den Einrichtungen überbetrieblicher Kurse und Einsitz in die Kurskom-

missionen zu gewähren. 

6. Weiterbildung 

§ 34. Weiterbildung (§§ 27 und 57 GBB) 
1 Die Erwachsenenbildungs- und Weiterbildungszentren der kantonalen Berufsbildungszentren fördern 

die berufliche und die allgemeine Weiterbildung.  
2 Die Kursangebote und die Kursgebühren richten sich nach den Vorgaben des Leistungsauftrages 

und den Bedürfnissen des Marktes. 
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3 Sie ergänzen die Angebote der Berufsverbände und privater Anbieter und sind grundsätzlich kos-

tendeckend zu gestalten.  

7. Prüfungen und andere Qualifikationsverfahren 

§ 35. Ausserordentliche Standortbestimmungen (§ 32 GBB) 
1 Auf Antrag der Berufsfachschule, des Lehrbetriebs, des oder der Lernenden oder der Erziehungs-

berechtigten kann das Amt eine Zwischenprüfung oder Standortbestimmung anordnen, um allfällige 

Ausbildungsmängel, welche den Erfolg der beruflichen Grundbildung gefährden, festzustellen und 

Massnahmen dagegen zu ergreifen. 
2 Das Amt auferlegt dem Lehrbetrieb die Kosten der Zwischenprüfung oder Standortbestimmung, 

wenn Ausbildungsmängel festgestellt werden, für die er einzustehen hat. 

§ 36. Versäumte Qualifikationsverfahren 
1 Wer ein Qualifikationsverfahren oder Teile davon aus wichtigen Gründen nicht antreten oder zu 

Ende führen kann, hat die Prüfungsleitung umgehend zu informieren und gegebenenfalls ein Arzt-

zeugnis beizubringen. Das Amt kann bei begründeter Abwesenheit in Absprache mit der zuständigen 

Organisation der Arbeitswelt besondere Nachprüfungen anordnen. 
2 Bei unbegründeter Abwesenheit hat die angemeldete Person die verursachten Kosten zu tragen. 

Die versäumten Teile des Qualifikationsverfahrens gelten als nicht bestanden. 

§ 37. Unredlichkeiten 

Bei Verstoss gegen Prüfungsvorschriften oder Anweisungen der Prüfungsorgane und bei Betrug im 

Rahmen von Qualifikationsverfahren, insbesondere bei Gebrauch unerlaubter Hilfsmittel, bei unerlaubter 

Kommunikation mit Dritten oder bei nicht selbstständiger Erarbeitung von schriftlichen Arbeiten, können 

die Qualifikationsverfahren ganz oder teilweise für nicht bestanden erklärt werden. 

§ 38. Anerkennung von Lernleistungen (§ 34 GBB) 
1 Das Amt entscheidet in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationen der Arbeitswelt über 

die Anerkennung nicht formal erworbener Bildung und die Zulassung zu Qualifikationsverfahren. 
2 Es stellt einen Ausweis für die nicht formal erworbene Bildung aus (Validierung), wenn die 

Kompetenzen, die ausserhalb üblicher Bildungsgänge durch berufliche oder ausserberufliche Praxiser-

fahrung erworben wurden, dokumentiert und durch die zuständige Stelle (Betrieb, Schule, Organisa-

tion der Arbeitswelt) überprüft und anerkannt worden sind.  

8. Berufsbildungsverantwortliche 

§ 39. Kurse für Berufsbildner und Berufsbildnerinnen (§ 36 GBB) 
1 Das Amt sorgt für ein ausreichendes Angebot für die Aus- und Weiterbildung für Berufsbildner  

und Berufsbildnerinnen. 
2 Die Berufsbildner und Berufsbildnerinnen haben die Kurse gemäss den Vorgaben des Bundes zu 

besuchen. 
3 Über Gesuche um vollständige oder teilweise Befreiung vom Kursbesuch entscheidet das Amt. 
4 Die Kurse werden durch Beiträge des Bundes, des Kantons und der Teilnehmenden finanziert. 
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§ 40. Übertragung an Dritte 
1 Das Amt kann die Durchführung von Kursen für die Aus- und Weiterbildung für Berufsbildner  

und Berufsbildnerinnen an Dritte übertragen. 
2 Die Kurse sind unter Aufsicht des Amtes von ausgebildeten Fachpersonen durchzuführen. 
3 Der Kursinhalt richtet sich nach den Mindestvorschriften des Bundes. 

§ 41. Bewilligung von Kursen Dritter 
1 Das Amt kann Kurse Dritter für Berufsbildner und Berufsbildnerinnen bewilligen, wenn sie den 

Mindestvorschriften des Bundes genügen. 
2 Es kann bewilligte Kurse durch Kontrollbesuche und Befragungen der Teilnehmenden überprüfen 

und Einblick in die Kursunterlagen verlangen. 

§ 42. Kursausweis 

Das Amt stellt Teilnehmenden von kantonalen oder in kantonalem Auftrag durchgeführten Kursen für 

Berufsbildner und Berufsbildnerinnen einen Kursausweis aus. 

§ 43. Bildung der Prüfungsverantwortlichen (§ 38 GBB) 

Werden Prüfungsverantwortliche vom Amt zur Absolvierung von Aus- oder Weiterbildungskursen ver-

pflichtet, trägt der Kanton die Kursgebühren. 

§ 44. Entschädigung von Lehrpersonen im Auftragsverhältnis (§ 39 GBB) 
1 Lehrpersonen, welche insbesondere in den Erwachsenen- und Weiterbildungszentren sowie den hö-

heren Fachschulen im Auftragsverhältnis befristet eingesetzt werden, werden nach den Erfordernissen 

des Marktes entschädigt.  
2 Die Entschädigung darf 300 Franken pro Stunde beziehungsweise 2'500 Franken pro Tag nicht 

übersteigen. 

9. Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

§ 45. Aufgaben (§ 42 GBB) 
1 Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

a) dient der Information und Beratung Jugendlicher und Erwachsener sowie beteiligter Dritter (Erzie-

hungsberechtigte, Lehrpersonen) im Zusammenhang mit der Wahl des Berufes, der Ausbildung, 

der Laufbahn und der Weiterbildung; 

b) unterstützt die Lehrpersonen der Sekundarstufe I und II im Berufs- und Studienwahlunterricht der 

Lernenden; 

c) hilft Jugendlichen und Erwachsenen bei der Zusammenstellung von Lernleistungen und Kompe-

tenznachweisen. 
2 Sie arbeitet mit den Betrieben, den Organisationen der Arbeitswelt und Bildungsinstitutionen aller 

Stufen zusammen. 
3 Sie stimmt das Leistungsangebot mit den Massnahmen der Arbeitsmarktbehörden sowie mit anderen 

Institutionen im Bereich der beruflichen Integration ab. 

§ 46. Beratungs- und Informationszentren (§ 42 GBB) 

Das Amt führt für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung sowie die berufskundliche Information 

und Dokumentation in Solothurn, Olten und Breitenbach Beratungs- und Informationszentren. 
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§ 47. Zusammenarbeit mit der Schule 
1 Das Amt arbeitet mit dem Amt für Volksschule und Kindergarten sowie den Schulleitungen und 

Lehrpersonen der Sekundarstufe I und II zusammen.  
2 Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung kann im Rahmen der Berufs- bzw. Studienwahlvor-

bereitung im Klassenverband oder an Elternabenden beigezogen werden. 
3 Für Einzelberatungen sind die Schüler und Schülerinnen vom Unterricht zu befreien. 

§ 48. Kosten 
1 Die berufskundliche Information und Dokumentation sowie Einzelberatungen von Jugendlichen und 

Erwachsenen ohne abgeschlossene berufliche Grundbildung sind kostenlos. 
2 Kosten für besondere Abklärungen, die im Einverständnis mit dem oder der Ratsuchenden bezie-

hungsweise den Erziehungsberechtigten vorgenommen werden, können ganz oder teilweise in Rech-

nung gestellt werden. 
3 Einzelberatungen von Erwachsenen mit abgeschlossener beruflicher Grundbildung sowie weiterfüh-

rende Dienstleistungen für Dritte sind kostenpflichtig. 

10. Kommissionen 

§ 49. Prüfungskommission der Berufsbildung (§§ 46 und 47 GBB) 
1 Der Regierungsrat setzt eine Prüfungskommission der Berufsbildung mit 11 - 21 Mitgliedern ein 

und bezeichnet das Präsidium. 
2 Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Amtes bedarf. 

§ 50. Schulkommissionen der Berufsbildungszentren (§§ 46 und 48 GBB) 
1 Der Regierungsrat setzt für jedes Berufsbildungszentrum eine Schulkommission mit fünf bis neun 

Mitgliedern ein und bezeichnet das Präsidium. 
2 Die Direktion und ein Vertreter oder eine Vertreterin der Lehrerschaft gehören ihr mit beratender 

Stimme an. 
3 Das Departement kann bei Bedarf ergänzende Kommissionen als Konsultativorgane einsetzen, die 

insbesondere die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft fördern und unterstützen. 

§ 51. Expertenkommissionen der höheren Fachschulen (§§ 25 und 46 GBB) 
1 Der Regierungsrat setzt für die Aufsicht über die höheren Fachschulen je eine Expertenkommission 

ein.  
2 Die Expertenkommissionen üben die Aufsicht über die Abschluss- und Zwischenprüfungen aus. 

§ 52. Beschwerdekommission der Berufsbildung (§ 49 GBB) 

Der Regierungsrat setzt eine Beschwerdekommission der Berufsbildung mit drei bis fünf Mitgliedern, 

darunter eine Vertretung des Departementes, ein und bezeichnet das Präsidium. 

11. Finanzen 

§ 53. Anteiliger Bundesbeitrag an kantonale Bauten (§§ 50 und 51 GBB) 
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Für Neu- und Umbauten sowie nutzungsbedingte Anpassungen an kantonalen Bauten wird ein antei-

liger Bundesbeitrag von höchstens 20 Prozent der Kosten aus den Pauschalbeiträgen des Bundes 

eingesetzt. 

§ 54. Bundesbeitrag an die Kosten der Berufsfachschulen (§§ 50 und 55 GBB) 
1 Den kantonalen Berufsfachschulen wird ein anteiliger Bundesbeitrag von 20 Prozent der Nettokosten 

des Vorjahres exklusive kalkulatorische Kosten der Infrastruktur gemäss der Kostenerhebung des 

Bundes aus den Pauschalbeiträgen des Bundes vergütet. 
2 Die Kosten des Kantons für den ausserkantonalen Berufsfachschulbesuch von Lernenden mit Lehr-

ort im Kanton werden mit einem anteiligen Bundesbeitrag von 20 Prozent der Schulgeldkosten aus 

den Mitteln der Pauschalbeiträge des Bundes entlastet. 

§ 55. Interkantonale Fachkurse (§ 55 GBB) 

Die Kosten des Kantons für den Besuch interkantonaler Fachkurse von Lernenden mit Lehrort im 

Kanton werden mit einem anteiligen Bundesbeitrag von 20 Prozent der Schulgeldkosten aus den 

Mitteln der Pauschalbeiträge des Bundes entlastet. 

§ 56. Beiträge an überbetriebliche Kurse (§ 53 GBB) 
1 Die Beiträge des Kantons an die Kosten der überbetrieblichen Kurse und der Kurse an vergleich-

baren Lernorten richten sich grundsätzlich nach den Empfehlungen der Schweizerischen Berufsbil-

dungsämter-Konferenz. 
2 Die Beiträge des Kantons an die Kosten der überbetrieblichen Kurse werden mit einem anteiligen 

Bundesbeitrag von 50 Prozent aus den Mitteln der Pauschale des Bundes entlastet. 
3 Das Amt wird ermächtigt, in begründeten Fällen höhere Beträge auszurichten, insbesondere wenn 

die empfohlenen Pauschalbeiträge geringere Beiträge als bisher ergeben. 
4 Werden Lernenden die grundlegenden Fertigkeiten gemäss § 24 des Gesetzes über die Berufsbil-

dung vom 3. September 20081) betriebsintern vermittelt, wird dem Betrieb die entsprechende Pau-

schale für den überbetrieblichen Kurs vergütet. 

§ 57. Beiträge an die Ausbildungen von Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern (§ 54 GBB) 
1 Vom Kanton anerkannte Anbieter von Berufsbildnerkursen werden mit 250 Franken je teilnehmende 

Person aus Lehrbetrieben mit Standort im Kanton aus der Pauschale des Bundes entlastet. 
2 Beim Besuch eines ausserkantonalen Kurses von Teilnehmenden aus Lehrbetrieben mit Standort im 

Kanton entscheidet das Amt über den Subventionsbeitrag; dieser soll 250 Franken je teilnehmende 

Person nicht übersteigen. 

§ 58. Kosten von Prüfungen und anderen Qualifikationsverfahren (§ 56 GBB) 
1 Die Nettokosten des Kantons der Qualifikationsverfahren werden zu 20 Prozent aus den Mitteln der 

Pauschalbeiträge des Bundes subventioniert. 
2 Kandidaten und Kandidatinnen ohne Lehrvertrag werden das erforderliche Material sowie allfällige 

zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt. Die Bezahlung der Kosten ist Voraussetzung für die Zulas-

sung zum Qualifikationsverfahren. 
3 Die Prüfungsexperten und Prüfungsexpertinnen werden gemäss Verordnung über die Sitzungsgelder 

und die Sitzungspauschalen vom 23. September 20022) entschädigt. 

 ________________  

1) BGS 416.111. 
2) BGS 126.511.31. 
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§ 59. Beiträge an die höhere Berufsbildung und Weiterbildung (§ 57 GBB) 
1 Beiträge an Bildungsangebote der höheren Berufsbildung und der berufsorientierten Weiterbildung 

richten sich nach dem massgebenden interkantonalen Abkommen. 
2 Das Departement entscheidet, für welche Angebote Beiträge geleistet werden. 
3 Die vom Departement geleisteten Schulgeldbeiträge für Angebote der höheren Berufsbildung und 

der berufsorientierten Weiterbildung werden zu 20 Prozent aus den Mitteln der Pauschalbeiträge des 

Bundes gedeckt. 
4 Den kantonalen höheren Fachschulen werden 20 Prozent der Nettokosten des Vorjahres exklusive 

kalkulatorische Kosten der Infrastruktur gemäss der Kostenerhebung des Bundes aus den Pau-

schalbeiträgen des Bundes vergütet. 
5 Bereiten berufsorientierte Weiterbildungsangebote der kantonalen Berufsbildungszentren auf Berufs- 

oder höhere Fachprüfungen vor, werden für die Teilnehmenden aus dem Kanton Beiträge nach dem 

massgebenden interkantonalen Abkommen geleistet. 

§ 60. Investitionsbeiträge (§ 58 GBB) 

An Investitionen Dritter für Gebäude und Mobiliar der beruflichen Grundbildung und der höheren Be-

rufsbildung können Beiträge bis höchstens 50 Prozent geleistet werden. Dafür können Mittel aus den 

Pauschalbeiträgen des Bundes verwendet werden. 

§ 61. Projekte zur Förderung und Entwicklung der Berufsbildung (§ 59 GBB) 

Für Projekte zur Förderung und Entwicklung der Berufsbildung einschliesslich von Veranstaltungen zur 

Berufsinformation können Beiträge aus den Mitteln der Pauschalbeiträge des Bundes geleistet werden. 

§ 62. Bildung von Rückstellungen für Investitionen 

Die nach der Verteilung gemäss den §§ 53-61 verbleibenden Pauschalbeiträge des Bundes werden 

als für die Berufsbildung zweckgebundene Mittel für Investitionen zurückgestellt. 

12. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 63. Änderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung über die Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung) vom 7. Juli 20001) wird wie 

folgt geändert:  

 

§ 2 Absatz 2 wird aufgehoben. 

 

§ 3 lautet neu: 

§ 3. Aufsicht 
1 Die Prüfungskommission der Berufsbildung nimmt die Aufsicht über die Prüfungen und anderen 

Qualifikationsverfahren wahr. 
2 Die für den Berufsmaturitätsunterricht an den einzelnen Berufsbildungszentren zuständigen Leitungs-

personen (Berufsmaturitätsleiter) und eine Vertretung des Amtes bilden die Berufsmaturitätskonferenz. 

Das Amt bestimmt den Vorsitz. 

 _______________  

1) GS 95, 198 (BGS 416.113). 
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3 Die Berufsmaturitätskonferenz 

a) genehmigt das Prüfungsprogramm für die Aufnahmeprüfungen;  

b) genehmigt das Prüfungsprogramm für die Abschlussprüfungen;  

c) nimmt die Ergebnisse der Abschlussprüfungen zur Kenntnis und erwahrt sie abschliessend; 

d) bestimmt den Berufsmaturitätskoordinator oder die Berufsmaturitätskoordinatorin. 

 

§ 6 Absatz 2 lautet neu: 
2 Die Lehrerkonferenz hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Entscheid über die Promotion; 

b) Antragstellung an die Berufsmaturitätskonferenz zur Erteilung der Berufsmaturität; 

c) Antragstellung an die Berufsmaturitätskonferenz auf Erlass der Schullehrpläne für den Unterricht an 

den Berufsmittelschulen. 

 

§ 7 Absatz 2 wird aufgehoben. 

 

§ 8 Absatz 2 lautet neu: 
2 Die Vorbereitung und Durchführung der Aufnahmeprüfung wird durch die Berufsmaturitätskonferenz 

geregelt. Diese organisiert und überwacht die Aufnahmeprüfungen und wertet die Ergebnisse aus. 

 

§ 8 Absatz 4 lautet neu: 
4 Die Berufsmaturitätskonferenz erlässt in Absprache mit dem Amt Weisungen über den Prüfungsstoff. 

 

§ 10 Absatz 2 Buchstaben b und c lauten neu: 
2 Für die einzelnen Berufsmaturitätstypen werden im Fach Mathematik folgende Teilgebiete geprüft: 

[...] 

b) Berufsmaturität kaufmännischer Richtung: Algebra; 

c) Berufsmaturität gewerblicher Richtung: Algebra; 

[...] 

 

§ 10 Absatz 2. Als Buchstabe e wird angefügt: 
2 Für die einzelnen Berufsmaturitätstypen werden im Fach Mathematik folgende Teilgebiete geprüft: 

[...] 

e) Berufsmaturität gesundheitlich-sozialer Richtung: Algebra. 

 

§ 11 Absatz 1 Buchstabe d lautet neu: 
1 Die Prüfungen werden in den einzelnen Maturitätstypen und Prüfungsfächern wie folgt gewichtet:  

[...] 

d) Berufsmaturität gestalterischer Richtung: Mathematik 1, Deutsch 1, Französisch 1, Gestalten 2; 

 

§ 11 Absatz 1. Als Buchstabe e wird angefügt: 
1 Die Prüfungen werden in den einzelnen Maturitätstypen und Prüfungsfächern wie folgt gewichtet:  

[...] 
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e) Berufsmaturität gesundheitlich-sozialer Richtung: Mathematik 1, Deutsch 1, Französisch 1. 

 

§ 11 Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

§ 12 Absatz 1 lautet neu: 
1 Die Aufnahmeprüfung ist bestanden, wenn inklusive Lehrer- und Lehrerinnenvorschlag die Note 4 

erreicht wird. 

 

§ 18 Absatz 1 lautet neu: 
1 Die Berufsmaturitätskonferenz kann für die Durchführung der Prüfungen Weisungen erlassen.  

 

§ 19 Absatz 2 lautet neu: 
2 Der Umfang der Berufsmaturitätsprüfungen richtet sich nach den bundesrechtlichen Bestimmungen. 

Die Berufsmaturitätskonferenz legt fest: 

a) die Prüfungsfächer (Grundlagen- und Schwerpunktfächer); 

b) die Prüfungsart und die Prüfungsdauer für jedes Fach; 

c) die Prüfungsfächer, welche vor Ende der Ausbildung abgeschlossen werden und den frühest 

möglichen Zeitpunkt dafür. 

 

§ 23 Absatz 2 zweiter Satz wird aufgehoben.  

 

§ 23 Absatz 4 erster Satz lautet neu: 
4 Die Konferenz stellt zu Handen der Berufsmaturitätskonferenz einen Erwahrungsantrag. [...] 

 

§ 27 Absatz 1 vierter Satz wird aufgehoben. 

§ 64. Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden aufgehoben: 

1. Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Berufsbildung und die Erwachsenenbildung vom 19. 

August 19861)  

2. Verordnung über Organisation und Betrieb der Berufsschulen (Berufsschulverordnung) vom 24. 

August 19932)  

3. Verordnung über den Aufbau und Betrieb von Erwachsenenbildungs-Zentren an den 

berufsbildenden Schulen vom 17. August 19933)  

4. Verordnung über das Berufsschulinpektorat vom 15. Dezember 19874)  

5. Verordnung über die Akademische Berufsberatung vom 14. Dezember 19735)  

6. Verordnung über Konzentration im Bereich der Berufsbildung vom 20. Januar 19986) 

 _______________  

1) GS 90, 517 (BGS 416.112). 
2) GS 92, 844 (BGS 416.353.12). 
3) GS 92, 841 (BGS 416.114). 
4) GS 90, 1112 (BGS 416.125). 
5) GS 86, 270 (BGS 416.213.1). 
6) GS 94, 395 (BGS 416.117). 
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7. Verordnung über die Organisation und den Betrieb des kantonalen Bildungszentrums für 

Gesundheitsberufe (BZG Kanton Solothurn) vom 27. März 20011)  

§ 65. Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Vorbehalten bleibt das Einspruchsrecht des 

Kantonsrates. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

 ________________  

1) GS 96, 80 (BGS 811.422.1). 
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Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (9, KF, VEL, YJP, DA, DK, RYC, PHG, LS, EM) 

Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (6) 

Amt für Volksschule und Kindergarten (3) 

Bau- und Justizdepartement  

Hochbauamt 

Finanzdepartement 

Personalamt 

Departement des Innern 

Amt für soziale Sicherheit 

Volkswirtschaftsdepartement 

Amt für Wirtschaft und Arbeit 

Amt für Gemeinden 

BBZ Solothurn-Grenchen, Ernst Hürlimann, Direktor Kreuzacker 10, 4501 Solothurn (8) 

BBZ Olten, Mario Clematide, Direktor, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten (4) 

Bildungszentrum Gesundheit und Soziales, Christoph Knoll, Direktor,  

Baslerstrasse 150, 4601 Olten (2) 

Bildungszentrum Wallierhof, Robert Flückiger, Direktor, Höhenstrasse 46, 4533 Riedholz 

Kommission ZeitZentrum Grenchen, Rolf Dysli, Präsident, Jurastrasse 49, 2544 Bettlach 

BBZ-Kommission Olten, Beat Loosli, Präsident, Säliring 2, 4656 Starrkirch 

BBZ-Kommission Solothurn-Grenchen, Präsidium (vakant) 

Kantonsschule Solothurn, Stefan Zumbrunn, Direktor, Herrenweg 18, 4502 Solothurn 

Kantonsschule Olten, Dr. Sibylle Wyss, Direktorin, Hardwald, 4600 Olten 

Aufsichtskommission für die Qualifikationsverfahren im gewerblich-industriellen und kaufmännischen Be-

reich sowie der Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, Paul Meier, Präsident,  

Mattenstrasse 4, 4532 Feldbrunnen 

Aufsichtskommission für die Qualifikationsverfahren  im gewerblich-industriellen und  

kaufmännischen Bereich sowie der Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, Hugo Borner,  

Prüfungsleiter, Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen,  Bielstrasse 102,  

4502 Solothurn 

SKLB Solothurnischer Kantonalverband der Lehrkräfte an Berufsschulen, Beat Häfeli, Präsident, BBZ 

Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten 

Kantonal Solothurnischer Gewerbeverband, Postfach 955, 4502 Solothurn 

Solothurner Handelskammer, Grabacker 6, Postfach 1554, 4502 Solothurn 

Kantonale Berufsmaturitätskommission, Daniela Roth Schatzmann, Präsidentin, Vorstadt 25, 3380 

Wangen an der Aare 

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, Effingerstrasse 27, 3003 Bern 

SBBK, Zähringerstrasse 25, Postfach 5975, 3001 Bern  

SDBB, Speichergasse 6, Postfach 583, 3000 Bern 7 

Staatskanzlei SAN (Einleitung Einspruchsverfahren) 

Fraktionsvorsitzende (4) 

Parlamentsdienste (2) 

GS, BGS 

Veto Nr. 180  Ablauf der Einspruchsfrist: 22. Januar 2009. 
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